
Aufnahmeantrag für Vereinsmitglieder 
Mit SEPA-Lastschriftmandat für wiederkehrende Lastschriften 

   Datum 

Hiermit beantrage/n ich/wir ab die Aufnahme in den SC Sand 1946 e.V. 

Geschlecht Bereits Mitglied

 Name Vorname    Geb.-Datum        W      M Ja   Nein

Person 1: 
   PLZ  Ort   Straße, Nr.    Telefon  

  Staatsang. Geburtsort    Beruf   E-mail

 Ich beantrage die Einstufung in den Familienbeitrag:*   Ja  Nein 



 Geschlecht Bereits Mitglied

 Name, Vorname  Geb.-Datum  W        M Ja      Nein

Person 2:  

Person 3:  

Person 4:  

Person 5:  


Ich/wir möchte/n folgenden Abteilungen als    Aktives      Passives   Mitglied beitreten 

Bei mehreren Personen bitte die Personen Nr. (1-5) eintragen. 

Senioren Fußball      Jugend Fußball  Judo**    Jedermänner**   AH Abteilung     Turnen 

Ich/wir als der/die gesetzliche/n Vertreter genehmige/n hiermit den Beitritt für mein/unser Kind und übernehme/n bis 

Zum Eintritt der Volljährigkeit (18. Lebensjahr) die persönliche Haftung für die Beitragspflichten meines/unseres Kindes. 

___________________      ____________________   ___________________________ 
Ort/Datum  Unterschrift  Unterschrift gesetzlicher Vertreter 

Die Informationen zur Mitgliedschaft habe ich / haben wir  bekommen und zur Kenntnis genommen. 

*Der Familienbeitrag gilt für max. 2 Erwachsene einschließlich der Kinder bis zum vollendeten18. Lebensjahr, bei

Schülern/Studenten bis zum 25.Lebensjahr auf Antrag.. Ab dem 18. Lebensjahr werden die Kinder/Jugendlichen in die

entsprechende Beitragsklasse eingestuft.

** In diesen Abteilungen fallen Zusatzbeiträge an.
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Erteilung eines SEPA-Basis-Lastschriftmandats (für wiederkehrende Lastschriften) 

 

Hinweis: Meine/unsere Rechte zu dem obigen Mandat sind in einem Merkblatt enthalten, das ich /wir von meiner/unserer 

Bank erhalten kann/können. 
Ich werde alle Änderungen bezüglich meiner Bankverbindung dem Vorstand oder Abteilungsleiter mitteilen! 

Im Falle einer Rückbelastung durch die Bank wegen fehlender Deckung meines Kontos oder wegen falscher Bankdaten 

übernehme ich die dem SC Sand 1946 e.V. entstehenden Kosten. 

___________________ ____________________  _____________________________ 
Ort/Datum Unterschrift      Unterschrift gesetzlicher Vertreter/ 

des Kontoinhabers 

Zahlungsempfänger: 

SC Sand 1946 e.V., Kühnmatt 3, 77731 Willstätt-Sand, Deutschland 

Gläubiger-ID-

Nr.:DE15SCS00000793935 

Mandatsreferenz-Nr:  

Vom Zahlungsempfänger auszufüllen -

Nachname und 1. Buchstabe vom 

Vornamen des unter Personen 1 

benannten Mitglieds 

Mandat für Einzug von 

SEPA-Basis-Lastschrift 

Ich ermächtige/Wir ermächtigen den SC Sand 1946 e.V. den aktuellen 

Mitgliedsbeitrag, der jeweils auf einer Mitgliederversammlung beschlossen 

wird, von meinem/unserem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich 

weise ich mein/weisen wir unser Kreditinstitut an, die von dem SC Sand 

1946 e.V. auf mein/unser Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. 

Hinweis: Ich kann/Wir können innerhalb von acht Wochen, beginnend mit 

dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es 

gelten dabei die mit meinem/unserem Kreditinstitut vereinbarten 

Bedingungen. 

Dieses SEPA-Lastschrift-Mandat gilt für die Mitgliedschaft von (falls abweichend vom Kontoinhaber) 

   ___________________ ____________________ _________ __________________   

Vorname und Name            Straße und Hausnummer,         Postleitzahl und Ort sowie Land, 

falls abweichend vom Kontoinhaber) 

Kontoinhaber □ Name, Anschrift wie oben

Name: 

PLZ, Ort, Land: 

Kreditinstitut: 

Vorname: 

Strasse, Hausnr.: 

BIC: 

IBAN: 
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Wichtige Informationen zur Mitgliedschaft im SC Sand 1946 e.V. 

1. Aufnahme in den Verein und Beginn der Mitgliedschaft  
Bitte füllen Sie den Aufnahmeantrag mit der Erteilung des SEPA-Basis-Lastschriftmandats vollständig aus und geben Sie 
ihn unterschrieben bei dem Ansprechpartner ihrer Sportabteilung ab. Beachten Sie bitte, dass bei Minderjährigen die 
Unterschrift eines Erziehungsberechtigten zwingend notwendig ist. Unvollständige oder nicht lesbare Anträge können 
leider nicht bearbeitet werden. Die Mitgliedschaft im Verein beginnt mit dem im Aufnahmeantrag angegebenen 
Eintrittsdatum, es sei denn, Sie erhalten eine schriftlich begründete Ablehnung Ihres Aufnahmeantrages. Bitte teilen Sie 
uns während Ihrer Mitgliedschaft Veränderungen, insbesondere bezüglich Ihrer Bankdaten, termingerecht mit. Sie 
vermeiden dadurch Kosten für sich und den Verein.  
 

2. Versicherung  
Über Ihre Mitgliedschaft im Verein sind die Mitglieder, im Bereich Haftpflicht / Unfall / Rechtsschutz und KFZ, bei der 
Ausübung Ihrer Sportlichen und Ehrenamtlichen Tätigkeit versichert. Schäden müssen sofort beim Abteilungsleiter 
gemeldet werden.  
 

3. Satzung des Vereins 
 Die Satzung des Vereins kann entweder beim Abteilungsleiter jeder Sportabteilung oder beim Vorstand des Vereins 
eingesehen werden.  
 

4. Leistungen des Vereins  
Als aktives Mitglied können Sie die Sportangebote des Vereins uneingeschränkt nutzen. Für die Abteilung Judo wird ein 
zusätzlicher Beitrag in Höhe des Aktivbeitrags erfolgen. Entsprechende Meldeformulare hält der Ansprechpartner Ihrer 
Sportabteilung für Sie bereit.  
 

5. Mitgliedsbeiträge  

Aktiv Beitrag für alle 
Abteilungen 

Erwachsene 96,-€ 

Kinder & Jugendliche bis 18 Jahre// Bambinis, F-Jugend, 
Turnen 

96,- €// 60,-€ 

Familien*1 150,-€ 

Passive Mitglieder  40,-€ 

 
6. Gebühren 

Der Verein erhebt keine Aufnahmegebühr. Im Falle einer Rückbelastung durch die Bank wegen fehlender Deckung des 
Kontos oder wegen falscher Bankdaten kann der Verein die anfallenden Gebühren berechnen.  
 

7. Beitragszahlung  
Die Mitgliedsbeiträge werden jährlich zum 1.Quartal am 5.2. eingezogen. Im Jahr 2014 wird erstmalig am SEPA-
Lastschriftverfahren teilgenommen. Die Beiträge von Mitgliedern, die während des Kalenderjahres in den Verein eintreten, 
werden jeweils zum 5. des Folgemonats mit SEPA-Lastschriftverfahren eingezogen. Die Beiträge, die in Raten eingezogen 
werden, werden jeweils zum 5. des folgenden Monats abgebucht.  
 

8. Kündigung der Mitgliedschaft, Änderung der Beitragsklasse 
Die Kündigung der Mitgliedschaft und die Änderung der Beitragsklasse können jederzeit, allerdings nur mit Wirkung zum 
Jahresende erfolgen. Beide Sachverhalte bedürfen der Schriftform. Eine Beitragsrückerstattung erfolgt nicht. Kündigungen 
sind grundsätzlich an den Hauptvorstand (Anschrift ist die Postadresse des Vereins) zu richten.  
 

9. Datenschutz  
Mit der Speicherung, Übermittlung und Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten für Vereinszwecke gemäß den 
Bestimmungen des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) bin ich einverstanden. Ich habe jederzeit die Möglichkeit, vom 
Verein Auskunft über diese Daten von mir zu erhalten. Meine Daten werden nach meinem Austritt aus dem Verein 
gelöscht.  
 

10. Elternpflicht 
Für den Juniorenspieler übernehmen die gesetzlichen Vertreter die volle Verantwortung für die gesundheitliche 
Tauglichkeit zur Ausübung des (Fußball-)Sports. Sie verpflichten sich, ärztliche Untersuchungen vor Beantragung der 
erstmaligen Spielererlaubnis sowie alle zwei nachfolgenden Jahre zu veranlassen. Diese Vorsorgeuntersuchungen heben 



die Verantwortung zur ärztlichen Betreuung bei Vorliegen akuter Erkrankungen nicht auf. Ferner wird empfohlen, den 
Jugendlichen gegen Tetanus impfen zu lassen.  
 

11. Unsere Ansprechpartner im Verein 
 

Postanschrift  Sc Sand 1946 e.V. Kühnmatt 3 77731 Willstätt-Sand Tel. 07805-96670 

Vorstandsprecher Gerald Jungmann Gerald.jungmann@scsand.de  

Vorstände J. Prelle, S. Arnold, J. Azam info@scsand.de  

Geschäftsstelle M. Lohmüller, P. Aukthun-
Goermer 

info@scsand.de  

Herrenabteilung T. Konopatzki   

Judo Abteilung Hans-Peter Krieg  Tel. 07852-97961 

Jedermänner Abteilung Dr. Ingo Bamberg  Tel. 07852-98770 

Jugendabteilung Jonas Azam Jonas.azam@scsand.de Tel. 0176-61219477 

Turn Abteilung 1. Nathalie Heck 
2. Isabella Jungmann 

1. Kinderturnen@scsand.de 
2. isabellazipp@aol.com 

 

Kassenwart Daniela Haupt  Tel. 07852-2281 

 
*1 Der Familienbetrag gilt für max. 2 Erwachsene einschließlich der Kinder bis zum vollendeten 18. Lebensjahr, bei 
Schüler/ Studenten bis zum 25. Lebensjahr auf Antrag. Ab dem 18. Lebensjahr werden die Kinder/ Jugendliche in die 
entsprechende Beitragsklasse eingestuft.  
 


